
1 Zivilgesetzbuch

\nm rkur-9: Zur  vertraglichen Vereinbarung der 
r*;i i  iit-M- V ц  ,; Bau ichkeit vgl. § 313 Abs. 2 ZGB.

I (2) Endet das Nützungsverhältnis und wird ein 
[ neues Nutzungsverhältnis vertraglich vereinbart, 
| kann das Eigentum an der Baulichkeit durch schrift- 
1 liehen Vertrag auf den nachfolgenden Nutzungsbe

rechtigten übertragen werden. Der Vertrag über die 
Begründung de,s neuen Nutzungsverhältnisses be
darf der Schriftform und der staatlichen Genehmi
gung.

I hs r, - 1 kehrsVO (Reg.'-Nr. 8).

Zweiter Abschnitt
Erwerb des Eigentums an Grundstücken

§ 297
Inhalt des Vertrages
und Eigentumsübergang

1(1) Verträge, durch die Eigentum an Grundstücken 
übertragen werden soll, müssen die unbedingte und 
unbefristete Erklärung des Veräußerers und desjgr- 
werbers enthalten, daß das Eigentum an dem Grund
stück auf deriErwerber ubeT^EehAdllTISErbedüiTen 
der Beurkundungmnd jder staatlichen Genehmigung.

• I  1 •

Beidkunduog vgl. Anm, zu §67 
, а . , Genehmigung vd. §§ TR.

/V' . . .  .--г к-' n^sVU (Reg.-Nr, 6 ) .  Anders beim

(2) Das Eigentum geht mit Eintragung im Grund
buch auf den Erwerber über. Mit dem Eigentums
wechsel gehen auch die Verpflichtungen aus den im 
Grundbuch eingetragenen Rechten und anderen zur 
Nutzung berechtigenden Verträgen auf den Erwer
ber über, soweit nichts anderes vereinbart ist.

* ■■■.' im Grundbuch vgl,
*■ * • *'G . roonso-anung sowie die АО

ѵі;т i ; V .  3 ‘mm das Verfahren m Grundbuch- 
sachen Grün d buch Verfahrensordnung - (GBl. I

(3) Der Eigentumswechsel erstreckt sich auch auf 
das Grandstückszubehör, soweit nichts anderes ver
einbart ist.

Anmerkung: Zum Grundstückszubehör vgl. § 468 

§ 298
V eremfadttes V erfahren
Für den Erwerb von Grundstücken oder Grund
stücksteilen, die zum Bau oder Ausbau von Ver

kehrswegen, Wasserläufen oder zu ähnlichen Zwek- 
ken in Anspruch genommen werden müssen, kann 
durch besondere Rechtsvorschriften ein vereinfach
tes Verfahren geregelt werden.

Anmerkung: Vgl. hierzu 2.DVO zum ZGBAReg.- 
j.N r. 4).

§299
Erwerb von Grundstücken durch Ehegatten
(1) Ein Grundstück, das ein verheirateter Bürger 
aus Mitteln erwirbt, die persönliches Eigentum nach 
§23 Abs. 1 sind, wird gemeinschaftliches Eigentum 
der Ehegatten.

Anmerkung: Zum gemeinschaftlichen Eigentum 
von Ehegatten vgl. § 1.3 FGB.

(2) Das Grundstück wird Alleineigentum des Er
werbers, wenn
1. der andere Ehegatte durch beglaubigte Erklä

rung bestätigt, daß die familienrechtlichen Vor
aussetzungen für den Erwerb von Alleineigen
tum erfüllt sind; liegen diese Voraussetzungen 
vor, ist der andere Ehegatte zur Abgabe der Er
klärung verpflichtet; oder

2. die eheliche Vermögensgemeinschaft rechtskräf
tig aufgehoben ist.

Anmerkung: Zu den familienrechtiichen Vorausset
zungen für den Erwerb von Alleineigentum vgl. § 14 
FGB i. d. F. des § 12 EGZGB (Reg.-Nr. 2): zur Auf
hebung der ehelichen Vermögensgemeinschaft vgl. 
§§ 39 ff. FGB sowie OGRL zur Aufhebung der eheli 
chen Eigentumsgemeinschaft.

§ 300
Auskunftspflicht des Veräußerers
(1) Der Veräußerer eines Grundstücks ist verpflich
tet, den Erwerber über Größe und Grenzen des 
Grundstücks, die darauf ruhenden Lasten und Abga
ben, über bestehende Mitbenutzungsrechte, über 
Nutzungsverhältnisse und über die zum Grundstück 
gehörenden Gebäude zu unterrichten. Er hat dem 
Erwerber die in seinem Besitz befindlichen Urkun
den auszuhändigen, die zum Beweis von Rechten am 
Grundstück oder Mitbenutzungsrechten dienen.
(2) Der Veräußerer ist weiter verpflichtet, den Er
werber über die Beschaffenheit des Grundstücks, 
insbesondere über den tatsächlichen Zustand der 
Gebäude, nach bestem Wissen zu unterrichten.

§301
Garantie
Erfolgt die Veräußerung eines Grundstücks entgelt
lich, garantiert der Veräußerer, daß Begrenzung und 
Beschaffenheit des Grundstücks dem Vertrag oder 
den nach den Umständen vorauszusetzenden Nut-
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